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E-Justice 

Abschied vom Papier ? 

  

Der Richterbund Hessen sowie die NRV Hessen veranstalteten Ende Januar 2010 

gemeinsam eine Tagung über die elektronische Justiz – über den Einsatz moderner 

Informationstechnologien wurde diskutiert und nachgedacht. Die Elektronik hat schon 

lange Einzug in die Justiz gehalten. 

 

Gemeinsam sollte über Nutzen, Möglichkeiten, Probleme, Gefahren und 

Entwicklungen gesprochen werden. 

Den Anfang machte Herr Prof. Dr. 

Fritjof Haft, Uni Tübingen, mit einem 

Vortrag zum Thema:  

         Die elektronische Justiz,  

     Entwicklung – Realität – Vision 

Dabei führte er den Zuhörer zunächst 

in die historischen und grundsätzlichen 
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Entwicklungen der sprachlichen und gedanklichen Strukturierung ein, um auf die 

grundsätzlichen Probleme der Datenaufarbeitung und –speicherung aufmerksam zu 

machen.  

 

 Anhand der von ihm vor allem für den 

juristischen Gebrauch entwickelten 

Software Normfall-Manager demon-

strierte er die Vorteile einer gut 

strukturierten Datensammlung, bspw. für 

die Aufarbeitung einer elektronisch 

geführten Gerichtsakte. 

 Frau Thürmer , Richterin am VGH in Kassel, vertiefte diesen Vortrag durch 

ihre anschauliche Darstellung der Arbeit mit dem Normfall-Manager im 

Rahmen eines großen Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof  

 

(600 Beweisordner,  

11 jeweils mehr-

bändige Eilverfahren 

mit  

11 mehrbändigen 

Hauptsacheverfahren 

und  

2 Musterverfahren). 

 

Die riesigen Aktenmengen konnten, wie 

Frau Thürmer berichtete, dank guter 

Strukturierung effizient und für den 

Senat Gewinn bringend verarbeitet 

werden. Dabei hatte jedes 

Senatsmitglied jederzeit Zugriff auf 

sämtliche Akteninhalte. Die praktische 

Umsetzung dessen, was Herr Prof. Dr. 

Haft zuvor in seinem Vortrag 

demonstriert hatte, wurde eindrucksvoll 

Veranschaulicht. 
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Herr Rechtsanwalt Franz-Josef Schillo von der 

Anwaltskanzlei NOERR, ein ausgewiesener 

Fachmann auf dem Gebiet des IT-Rechts, vor 

allem auf dem Sektor des IT-Strafrechts, 

begleitete die Teilnehmer in die Tiefen der IT-

Security und zeigt mit erschreckender 

Deutlichkeit die Gefahren, Möglichkeiten und 

auch Praktiken von Datenmissbrauch auf. 

Sicherheitslücken, Manipulations- und 

Steuerungsmöglichkeiten im Unternehmen und 

somit auch in der Justiz sind danach zahlreich 

vorhanden und bergen ein hohes 

Gefahrenpotental.  

Herr Schillo wies darauf hin, dass teilweise gravierende rechtliche Lücken bei der 

Definition von üblichen IT-Rechtsgeschäften bestehen und kaum klare und 

praktikable rechtlichen Vorgaben existieren. Aber auch die Anwender von IT und 

Entscheidungsträger in Unternehmen seien aus unterschiedlichen Gesichtspunkten 

heraus überfordert. 

Er mahnte in seinem Vortrag 

verbesserte Steuerungs- und 

Schutzmechanismen an. In jedem 

Unternehmen seien aufgrund des 

Einsatzes von elektronischen 

Daten vielfältige Steuerungens-

möglichkeiten gegeben: Kosten- 

und Effizienzsteuerung etc. Aber 

auch inhaltliche Kontrolle von 

 

 

Entscheidungsträgern und sogar Eingriffs- und Einsichtsmöglichkeiten von 

außenstehenden Drittunternehmen (als Beispiel Zugriffsmöglichkeiten über 

Fernwartungseinrichtungen auf Hardware und damit auf interne Daten) seien nicht zu 

unterschätzen. Schließlich machte er noch auf typische Fehler von Anwendern in 

Unternehmen aufmerksam, wie bspw. das Verschicken unverschlüsselter Mails, die 

Verwendung ungeeigneter Passwörter (Namen, Geburtsdaten etc.), das 

Nichtabschalten von IT-Geräten u.s.w.. 
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Einen völlig anderen Themenbereich deckte Herr Ullrich Metzler, Vorsitzender 

Richter einer Strafkammer, ab. Er referierte über das Thema: Erfahrungen mit der 

Videokonferenztechnik im Strafprozess. 

Er verfügt über einige Erfahrungen mit 

der Handhabung der Videokonferenz-

technik im In- und mit dem Ausland. 

Am Beispiel einer audiovisuellen 

Vernehmung eines verdeckten 

Ermittlers erläuterte er die 

Schwierigkeiten und Probleme, die bei 

der Nutzung dieser technischen 

Möglichkeit entstehen und zu beachten 

sind. 

  

 

 

 Es ging dabei sowohl um Beachtung 

örtlicher Gegebenheiten als auch um 

Erfüllung personeller wie technischer 

Vorgaben externer Beteiligter. Manupula-

tionsmöglichkeiten personeller, technischer 

wie auch inhaltlicher Art waren nicht 

gänzlich ausschließbar. Er zeigte auch 

personen- wie fallbezogene Grenzen der  

audiovisuellen Vernehmung durch Videokonferenzen auf und wies auf die 

Problematik der Durchbrechung des Unmittelbarkeitsprinzips hin. Auch werde die 

nonverbale Kommunikation und kommunikative Interaktion erschwert. 

Gleichwohl sei die Videovernehmung in geeigneten Fällen vorteilhaft und 

empfehlenswert. 

Von der Nutzung neuer Technologien überleitend mahnte Werner 

Schwamb, Richter am Oberlandesgericht: Die Modernisierung 

müsse in den Köpfen stattfinden und stellte die Frage, ob durch 

Daten und Informationen in Gerichtsnetzen die Unabhängigkeit 

der Richter gefährdet sei. 
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Aus der Sicht eines Richters, der gleichzeitig Mitglied des Bezirksrichterrates ist, 

schilderte er die Einrichtung von EDV-Netzen in hessischen Gerichten und die 

damit einher gehenden Probleme 

für die Personalvertretung der 

Richterschaft. Dabei kam auch das 

Klageverfahren mehrerer OLG-

Vorsitzender vor dem Richterdienst-

gericht, gegen die Administration 

des Justiznetzes durch eine dem 

Finanzministerium unterstellte 

Datenzentrale zur Sprache, welches  

 

 

sich derzeit in zweiter Instanz befindet. Er wies darauf hin, dass sich im Laufe der 

Fortschreibung der IT- und Netzentwicklung die Auffassungen von Land und Bund 

hierzu stark verändert haben. So seien im Bericht der Bund-Länderkommission zum 

IT-Einsatz in der Justiz mittlerweile Thesen zu finden, die die Richterschaft schon vor 

Jahren vertreten habe („Die richterliche Unabhängigkeit kann durch eine starke IT-

Durchdringung berührt werden.“) Prägung und Beeinflussung von Rechtsprechung 

durch Softwaregebrauch ohne kritisches Hinterfragen des Ergebnisses (z.B. bei 

fachspezifischen Berechnungs- und Anwendungsprogrammen) sein ein Beispiel 

dafür. 

 

Datenschutz in der Justiz  
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Hans-Hermann Schild, 

Vorsitzender Richter an 

einem Verwaltungsgericht, 

und ehemaliger Daten-

schutzbeauftragter, fand 

ein paar kritische und auch 

nachdenklich stimmende 

Worte zum Thema Daten-

schutz bei Einführung und 

Nutzung von EDV-

Programmen. 

 

 

Unter Verweis auf die einschlägigen Vorschriften (EG-Datenschutz-Richtlinie, 

Bundes- und Hessisches Datenschutzgesetz, Telekommunikationsgesetz...) stellte er 

die neuralgischen Punkte der Datenspeicherung in der Außen- und Innenbeziehung 

der Justiz dar. Dabei kam zum Ausdruck, dass es an der einen oder anderen Stelle 

bei der Einführung und Verwendung von Datenerfassungs- und –verarbeitungs-

programmen mit der Erfüllung zwingender datenschutzrechtlicher Bestimmungen 

noch Probleme gebe. Er schloss mit dem Fazit, die fehlende Einhaltung 

einfachgesetzlicher Datenschutznormen verstoße gegen Verfassungsrecht und 

gefährde die richterliche Unabhängigkeit. Die strikte Beachtung des Rechts  auf 

informelle Selbstbestimmung  könne dagegen auch die Unabhängigkeit der Justiz 

stärken. 
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Zum Abschluss der Tagung fand eine Podiumsdiskussion statt zum Thema: 

Die elektronische Justiz 

(R)evolution oder Flop?  

Es waren beteiligt: Prof. Dr. Haft 
Uni Tübingen 

Dr. Ralf Köbler 
Ministerialdirigent 

 Jürgen Maruhn 
Vors. Richter OLG 

Hans-Hermann Schild 
Vors. Richter VerwG 

 Franf-Josef Schillo 
Rechtsanwalt 

 

Moderation: Eberhard Kramer 
Präsident am LG a.D.  

 

 

Während draußen vor der Tagungsstätte der Winter sein wahres Gesicht zeigte... 

 

   

 

...wurde drinnen rege über elektronische Akten, Datensicherheit, Akzeptanz, 

Personal, Kosten etc. diskutiert. Wir stehen in einer Evolution, stellten die 

Diskussionsteilnehmer einmütig fest. Es gelte die elektronische Entwicklung, die sich 

im wirtschaftlichen und gesellschaftlichem Leben vollziehe, zu begleiten und 

mitzumachen, sonst werde man von ihr überrollt. Das Justizministerium sei mit seiner 

technischen Ausstattung, die auch den Gerichten zur Verfügung stünde, auf dem 

neusten Stand. Dabei gelte es den Richterinnen und Richtern / Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälten technische Angebote zu machen, die anzunehmen aber der 

jeweiligen Personen frei stünde. Auch wenn es bspw. bei dem Vorlagewesen in 

EUREKA noch an Einigem fehle, seien die elektronischen Angebote, die sich nach 

den Bedürfnissen der Anwender richten müssten (und nicht umgekehrt) doch sehr 

umfassend und im Ergebnis auch qualitativ gut. Es sei auch eine große Menge an 

Verfahren und Daten zu verarbeiten. So müssten bspw. 700.000 Mahnverfahren 

jährlich in Hessen abgewickelt werden. Die Elektronik vernichte keine Arbeitsplätze 

sondern versuche den notwendigen personellen Stellenabbau zu kompensieren. 
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Innerhalb aber auch außerhalb der Justiz bewege sich der Anwender bei der 

Nutzung elektronischer Organisationsformen in zwei Welten. Elektronische Akten 

und Papierakten existierten (weitgehend) nebeneinander und müssten von ein und 

demselben Personal bewältigt werden, was zu Mehrarbeit führe. Nicht alles werde 

durch elektronische Medien besser; teilweise werde sogar mehr Papier verbraucht 

als zuvor (Mehrfachkorrekturen über Papierausdrucke). 

Die Entwicklung sei aber nicht aufhaltbar. Technisch seien in Hessen über 13.000 

PC´s zu verwalten. 2.000 Schreibvorlagen seien ständig auf dem Laufenden zu 

halten, was wiederum Zeit und Personal koste. Allein in Hessen würde pro Jahr ein 

Betrag von rund 28 Mio. Euro für Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der 

elektronischen Justiz ausgegeben, was für einige Diskussionsteilnehmer, angesichts 

der Stellung der Justiz im demokratischen System, als nicht allzu viel erschien. Es 

müssten Prioritäten gesetzt und überlegt werden, für was bzw. wen wieviel Geld 

ausgegeben werde. Bei alle dem stehe der Sicherheitsaspekt im Vordergrund und 

auch die richterliche Unabhängigkeit dürfe nicht tangiert werden. 

Das Justiznetz sei sicher und verletze nicht die richterliche Unabhängigkeit, denn das 

Justiznetz sei ein vom Hessennetz getrennt betriebenes Datennetz! Mit dieser 

Feststellung war nicht jeder im Plenum einverstanden. Diese These wurde im 

Hinblick auf das laufende Verfahren vor dem Richterdienstgericht aber nicht weiter 

vertieft. Vertieft wurden auch nicht Fragen nach den Möglichkeiten (und Gefahren) 

die das Netz bzw. die elektronische Datenverarbeitung für die personelle Justiz biete: 

Was geschieht mit den über mich gespeicherten Daten? Werden Profile über mich 

erstellt und wenn ja, welche? Wer kann meine Daten einsehen? u.s.w.  

   



© Richterbund Hessen (Mrugalla) 

 

 

 

Es wurde seitens betroffener 

Anwender darauf hinge-

wiesen, dass die Akzeptanz 

elektronischer Arbeitsange-

bote mit der Benutzerfreund-

lichkeit steige. Es fehle aber 

technischer Support und 

geeignete Fortbildungsmög-

lichkeiten. Vor allem aber 

fehle geeignetes Personal vor 

Ort. 

Können wir in Deutschland und Hessen international mithalten, war eine weitere 

Frage an das Podium? Problematisch sei bereits der europäische Elektronik-

Rechtsverkehr, da ganz unterschiedliche Systeme existierten. An einer europaweiten 

Lösung werde allerdings schon gearbeitet. Es sei nicht zu übersehen, dass sich 

national wie international die Realitäten hin zu elektronischen Abläufen verändert 

hätten. So seien bspw. in einigen großen nationalen wie internationalen 

Unternehmen Bewerbungen nur noch elektronisch möglich. 

 

Bei allem Problembewußtsein verspürten Einige bei der Richterschaft eine insgesamt 

positive Grundeinstellung gegenüber elektronischer Arbeitsabläufe in der Justiz, die 

das Ministerium aktiv unterstütze. 

 

E-Justice sei auf dem Weg und nicht mehr aufzuhalten.  

Datenschutz, die Datensicherheit und vor allem die Unantastbarkeit der richterlichen 

Unabhängigkeit sei dabei zu gewährleisten.  

 

Darüber waren sich im Ergebnis alle Teilnehmer einig. 

  


